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Anlage 30.

Bericht und Antrag
des Provinzialllusschufses,

betreffend

Abänderung des Reglements über die Leitung und Verwaltung der Provinzial-
Taubstnmmenllnstlllten sowie der Bedingungen zur Aufnahme tanbstummer Kinder

in die Provinzial-Taubstummenanstaltender Rheinprovinz.

Es hat sich die Nothwendigkeitzur Abänderung des von dem 36. Rheinischen Provinzial-
landtage festgesetzten Reglements über die Leitung und Verwaltung der Provinzial-Taubstummen-
anstalten sowie der demselbenangehefteten Aufnahmebedingungenergeben.

Wegen der vorgeschlagenenAbänderungen, welche meist formeller Natur sind, wird auf
das beigefügte Reglement, die dazu gehörigen Bedingungen und ihre Begründung Bezug genommen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich hiernach den Antrag zu stellen:
„Provinziallandtag wolle dem anliegenden Reglement über die Leitung und Ver¬
waltung der Prouinzial - Taubstummenanstalten nebst Aufnahmebedingungendie Ge¬
nehmigung ertheilen."

Düsseldorf, den 9, August 1898.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Ileglement
über die Leitung und Verwaltungder Provinzial-Taubstummenanstalten.

Anlage: Bedingungen zur Aufnahme taubstummerKinder in die Provinzial-.Tllubstummenanstlllten
der Rheinprovinz.
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Bisher: ges Reglement.

Reglement
über die

Leitung und Verwaltung der Provinzial-
Taubstumnlenllnstllltenzu Brühl, Elberfeld,

Essen,Kempen, Neuwied und Trier.

I. Zweck der Anstalten.
s i.

Die Anstalten zu Vrühl, Essen,Kempenund
Trier dienen zur Aufnahmekatholischer, diejenigen
zu Elberfeld und Neuwied zur Aufnahme evan¬
gelischer taubstummerKinderaus der Nheinprovinz
mit der Maßgabe, daß Andersgläubigenichtaus¬
geschlossensind.

Die Aufnahme erfolgt in der Regel zwifchen
dem 6. und 8. Lebensjahre in Freistellenoder
gegen Zahlung des ganzen oder theilweisenvom
Provinziallandtag durch die Etats festgestellten
Pensionssatzes.

Freistellen werden nach Maßgabeder Bedürftig¬
keit des Zöglings und nur dann bewilligt, wenn
die Aufnahme des Kindes in eine Anstalt vor
vollendetem 8. Lebensjahre bei dem Landes¬
direktor beantragt worden ist.

Im Uebrigen bleiben die bisherigen, diesem
Reglementals BestandtheilangefügtenAufnahme¬
bedingungenin Kraft.

Neues Reglement.

Reglement
über die

Leitung und Verwaltung der Provinzial-
Taubstmmnenllnstllltender Rheinprovinz.

I. Zweck der Anstalten.

Die Provinzial - Taubstummenanstalten zu
Aachen, Vrühl, Essen, Kempen und Trier dienen
zur Aufnahmeund Ausbildung katholifcher,die¬
jenigen zu Elberfeld und Neuwiedzur Aufnahme
und Ausbildungevangelischer taubstummerKinder
aus der Nheinprovinz mit der Maßgabe, daß
Andersgläubigenicht ausgeschlossen sind.

Schwachbefähigte Kinder katholischer
Eonfession werden in der Regel später in
die mit der Provinzial - Taubstummen¬
anstalt zu Essen verbundene Zweiganstalt
zuEfsen-Huttrop, solche evangelischerEon-
fession in die mit der Anstalt Neuwied ver¬
bundene Zweiganstlllt daselbst überwiesen.

II. Aufnahme und Entlassung.
8 2.

Die Anträge auf Ausuahme^sind seitens
der Gemeindebehörden möglichst gleich-
zeitig bei der Einschulung der gleichalte¬
rigen vollsinnigen Kinder an den Landes
hlluvtmann zu richten.

Die Aufnahme erfolgt in der Regel im
8. Lebensjahre und zwar entweder gegen Zah¬
lung des vom Provinziallandtag durch die Etats
festgesetzten Pflege- und Unterrichtsgeldes
ober unter Befreiung von demselben oder
von einem Theile desselben (Freistellen,
Theilfreistellen).

Freistellenund Theilfreistellen werden nach
Maßgabe der Bedürftigkeitdes Zöglings und nur
dann bewilligt, wenn die Aufnahme des Kindes
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Begründung.

su §§ 1 und 2 (neu). Der in § 1 nach Abfatz 1 vorgefchlageneZufatz entspricht der inzwischen
erfolgtenErrichtungder Zweiganstaltenfür schwachbefähigteKinderzu Essen-Huttrovund Neuwied.

Die Aenderung,daß taubstummeKinder in der Regel erst nach Vollendungdes ?. Lebens¬
jahres aufgenommenwerdensollen, entspricht einem Vorschlageder Anstaltsdirektorenund begründet
sich damit, daß die in allen Anstaltender Provinz durchgeführteLautfprachmethodcgrößere An¬
strengungseitens der Kinder, als der SchulunterrichtvollsinnigerKinder, und daher eine größere
körperliche Entwickelungerfordert.

Seit Ostern 1898 ist der dem Schulunterricht vollsinniger Kinder entsprechendeacht¬
jährige Lehrkursusin den Anstaltender Provinz eingeführt. Da es wünfchenswerthist, daß die
Schüler und Schülerinnen im 16. Lebensjahr zur Entlassung kommen, ist auf eine rechtzeitige
Anmeldungder Taubstummenvor dem 8. Lebensjahrehinzuwirken. Aus diesem Grunde erscheint
eine Herabsetzungder Altersgrenze für die Anmeldung zu ganzen Freistellen auf den Zeitpunkt
der Vollendungdes ?. Lebensjahresangezeigt.

!.'."
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Bisheriges Reglement.

8 2.
Der Unterricht wird nach einem im Einver¬

nehmen mit dem Prouinzial-Schulkollegiumfest¬
gesetzten Lehrplane ertheilt.

II. Leitung und Verwaltung der Anstalten.
8 3.

Die Leitung und Verwaltung der Anstalten
wird von dem Provinzialausschusseund dem Landes¬
hauptmann, sowie den diesem zugeordnetenoberen
Beamten in Gemäßheit der Provinzialordnung
sowie der erlassenen Geschäftsordnungfür den
Provinzialausfchuß und der Geschäftsanweisung
für den Landeshauptmann und die ihm zuge¬
ordneten oberen Beamten geführt.

§4.
Dem Landesdirektor steht außer den in der

Provinzialordnung und den besonderen Bestim¬
mungenvorgesehenenBefugnisseninsbesonderezu:

1. die Aufstellung des Etats nach Anhörung
der Anstaltsdirektoren:

2. die Buch- und Rechnungsführungüber die
Einnahmen und Ausgaben der Anstalten;

3. die Entscheidungüber Aufnahmeund Ent¬
lassungder Zöglingesowiedie Bewilligung
von ganzen oder theilweisenFreistellen an
Letztere;

Neues Reglement,

in eine Anstalt vor der Vollendung des ?.
Lebensjahres bei dem Landeshauptmannbean¬
tragt worden ist.

Im Uebrigen gelten für die Aufnahme die
diefem Reglement als Bestandtheil angefügten.
Aufnahmebedigungen.

8 3.
Die Entlassung der Zöglinge findet statt:
1. nach erfolgter Ausbildung bezw, nach

Vollendung des 16. Lebensjahres;
2. im Falle geistiger oder körperlicher

Mängel, welche die Ausbildung nicht
erreichbar oder angängig erscheinen
lassen.

III. Unterricht.
8 4.

Unverändert wie nebenstehend§ 2.

VI Leitung und Verwaltung der Anstalten.
8 5.

Unverändert wie nebenstehend § 3.

8 6.
Dem Landeshauptmannsteht außer den in der

Provinzialordnung und den besonderenBesttm-
mungen vorgesehenen Befugnisseninsbesonderezu>

1. die Aufstellungdes Etats nach Anhörung
der Anstaltsleiter;

2. die Buch- und Rechnungsführungüber tue
Einnahmen und Ausgaben der Anstalten;

3. die Entscheidungüber Aufnahmeund Ent¬
lassungder Zöglingesowiedie Bewilligung
von ganzenoder Theilfreistellenan Letztere;

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 30. 453

Begründung.

Hu § 3 (neu). Es erscheint erforderlich,auch für die Entlassungder Zöglinge Bestimmungenzu treffen,
welche bisher gefehlthaben.

6« 8 6 (neu) Die bisherigeNummer 5 ist als entbehrlichfortgelassen, zumal sie zu mehrfachenBe¬
denken Anlaß gebotenhat.
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Bisheriges Reglement.

4. die vorläufigeAnnahme von Beamten nach
Anhörung des Anstaltsdircktors und nach
Vorschriftdes ß 5 des Reglementsüber die
dienstlichenVerhältnisse der Beamten der
Provinzillluerwaltung;

5. die Genehmigung von Verträgen und
dauernden Verpflichtuugeu der An¬
stalten, über An- und Verpachtungen
von Grundstücken, über Lieferungen
und Leistungen, welche 600 Mark
übersteigen. Sofern bei den vor-
gcdachten Geschäften der Gegenstand
des Interesses des Provinzialvcr-
bandes die Summe von 3000 Mark
übersteigt, ist die Beschlußfassung
beziehentlich die Genehmigung des
Provinzilllausschusscs erforderlich.

8 5.
Die Beaufsichtigungder Anstaltsgebäude in

baulicherHinsicht sowie die geschäftlicheBehand¬
lung der Reparaturen und Ergiinzungsbautenbei
denselbenerfolgt in Gemäßheitdes von dem Pro-
uinzialausschusse erlassenenbesonderen Reglements.

8 6.
Die spezielleLeitung und Verwaltung der

Anstalten innerhalb der Grenzen des Etats und
des gegenwärtigenReglements ist den Anstalts-
direltoren unter der durch die Dienstanweisung
angeordneten Mitwirkung der übrigen Anstalts-
beamten anvertraut.

s ?-
Der Anstaltsdirektor ist als erster Beamter

der Anstalt nächsterVorgesetzterdes sämmtlichen
Beamten- und Dienstpersonals. Derselbe ist für
die ordnungsmäßigeVerwaltung der Anstalt ver¬
antwortlich und verpflichtet,nach jeder Richtung
das Interesse der Anstalt zu wahren und auch
innerhalbder dem Provinzialausschusse und Lcmdes-
dircktor zustehenden Kompetenzen vorläufige
Anordnungen in Dringlichkeitsfällenvorbehaltlich
der sofortigenAnzeige an den Landesdirektorzu
treffen.

Neues Reglement.

die vorläufigeAnnahme von Beamten nach
Anhörungdes Anstaltsleitersund nach Vor¬
schrift des ß 5 des Reglements über die
dienstlichenVerhältnisse der Beamten der
Pruvinzialverwaltung.

Unverändertwie nebenstehend§ 5.

3 8.
Die spezielleLeitung und Verwaltung der

Anstalten innerhalb der Grenzen des Etats und
des gegenwärtigenReglements ist den Anstalts¬
leitern unter der durch die Dienstanweisung
angeordneten Mitwirkung der übrigen Anstalts-
beamten anvertraut.

s 9.
Der Anstaltsleiter ist als erster Beamter der

Anstalt nächsterVorgesetzterdes sämmtlichenBe¬
amten- und Dienstpersonals. Derselbeist für die
ordnungsmäßigeVerwaltimg der Anstalt verant¬
wortlichund verpflichtet,nach jeder Richtung das
Interesse der Anstalt zu wahren und auch inner¬
halb der dem Provinzialausschusseund Landes¬
hauptmann zustehendenBefugnisse vorläufige
Anordnungen in Dringlichkeitsfällenvorbehaltlich
der sofortigenAnzeige an den Landeshauptmann
zu treffen.
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Begründung.

6u §8 8, N, 10 (neu). Es sind hier lediglich redaktionelleAenderungenvorgenommen.

'

'
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Bishe riges R eglement.

§8.
Der Direktor der Anstalt wird auf Zeit

oder Lebenszeit angestellt. Die übrigen Lehr-
pcrsonen werden, insoweit dieselbennicht gegen
Remunerationen angenommen sind, nach einer
Probezeit auf Lebenszeit nach Maßgabe des
Reglements über die dienstlichen Verhältnisseder
Provinzialbeamtender Rheinprovinzangestellt.

Der Direktor muß der Regel nach mindestens
die Befähigung zur Anstellungals Vorstehervon
Taubstummenanstalten,die Lehrer mindestensdie
Befähigung zur Bekleidung des Volksschullehrer-
llmts nach den staatlichenAnforderungenbesitzen.
Vor der endgültigenAnstellunghaben die Lehrer
die vorschriftsmäßige Ableistungder Taubstummen-
Lehrerprüfungnach den Anforderungendes Staates
nachzuweisen.

§9.
Die bestehendenDienstanweisungenbleibenbis

auf Weiteres in Kraft.

III. StaatlicheOberaufsicht.
8 10.

Für die Ausübung der staatlichen Oberaufsicht
sind die Bestimmungenin der Provinzialordnung
sowie die sonstigengesetzlichen Bestimmungenmaß¬
gebend

IV. Revision der Anstalten.
8 n.

Außer den von dem Landesdirektorbeziehent¬
lich dem zuständigenAbtheilungsdirigentenvorzu¬
nehmendenRevisionen findet in jedem Jahre
eine Revision der Anstalten Seitens des
Provinzialausschussesstatt.

8 12.
Da« gegenwärtigeReglementtritt alsbald nach

der Genehmigung durch den zuständigen Herrn
Minister in Kraft und wird damit gleichzeitig das
Reglement vom 8. Juli 1874 aufgehoben.

Neues Reglement.

§ 10.
Der Leiter der Anstalt wird auf Zeit oder

Lebenszeitangestellt. Die übrigen Lehrpersonen
werden, insoweit dieselbennicht gegen Remune¬
rationen angenommensind, nach einer Probezeit
auf Lebenszeit nach Maßgabe des Reglements
über die dienstlichenVerhältnisse der Provinzial-
beamten der Rheinprouinz angestellt.

Der Anstaltsleiter muß der Regel nach
mindestens die Befähigung zur Anstellung als
Vorsteher von Taubstummenanstalten,die Lehrer
mindestensdie Befähigungzum Volksschullchrantt
nach den staatlichenAnforderungenbesitzen. Vor
der endgültigen Anstellunghaben die Lehrer die
vorschriftsmäßigeAbleistung der Taubstummen-
Lehrerprüfungnach den Anforderungendes Staates
nachzuweisen.

8 n.
Unverändertwie nebenstehend8 9.

V. StaatlicheOberaufsicht.
8 12.

Unverändertwie nebenstehend§ 10.

VI. Revision der Anstalten.
8 13.

Außer den von dem Landeshauptmann oder
dem zuständigen Abthcilungsdirigenten vorzu¬
nehmenden Revisionen finden auch gelegent¬
liche Revisionen der Anstalten seitens des
Provinzialausschussesstatt.

VII. Schlußbeftimmnna..
8 14.

Das gegenwärtigeReglementtritt alsbaldnacy
der Genehmigung durch die zuständigenHerre
Minister in Kraft und wird damit gleichzeitigda
Reglement vom 31. Juli 1891 aufgehoben-
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Begründung.

Hu § 13. Durch die Vermehrungder Provinzialanstaltenkann die bisherigeBestimmung,daß in jedem
Jahre eine Revisionder Anstaltenseitensdes Provinzialausschussesstattfinde,nicht aufrechterhalten
werden. Es sind hierneben daher nur gelegentlicheRevisionendes Provinzialausschussesneben
den in jedemJahre und zwar in der Regel unvermuthetvorzunehmendenRevisionendes Landes¬
hauptmanns und des zuständigenAbtheilungsdirigentenvorgesehen.

.',«
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Bisherige Bedingungen. Neue Bedingungen.

Anlage
zu dem Reglement über die
Leitung und Verwaltung der

Pruvinzial-Taubstummen»
anstlllten.

Bedingungen
zur

Aufnahme taubstummerKinder in die
Provinzilll-Tllnbstummenllnstllltender Rhein¬

provinz.

1, Dem Aufnahmeantragesind beizufügen:
») der Geburtsschein(Akt) des Kindes;
K) der Impfschein desselben;
o) ein ärztlichesAttest des Inhalts: „dah das

Kind taubstumm, aber bildungsfähig und
gesund ist", oder an Stelle diesesAttestes:
„ein Gutachten des Direktors der nächst¬
gelegenen Taubstummenanstalt über die
Aufnahmefähigkeitdes Taubstummen";

cl) ein von den Eltern bezw. dem Vormunde
des Kindes vollzogenerRevers nach dem
hierunter angegebenenSchema;

e) wenn für das Kind eine ganze oder theil¬
weise Freistelle (zu vergl. Ziffer 3) bean¬
tragt wird: eine Bescheinigungdes Bürger¬
meisteramts über die subsidiarischeVer¬
pflichtung zur Deckungder Kostenfür die
Bekleidungund Schulbücher des Kindes,
der eventuellentstehenden außergewöhnlichen
Krankenkosten, derjenigen Verpflegungs-
tosten, die während der Oster- und Herbst¬
ferien entstehen, wenn das Kind auf diese
Zeit nicht aus der Anstalt abgeholt wird;

k) eine genaue Darlegung der Vermögens-,
Familien- und Erwerbsverhältnisse der
Eltern des Taubstummen mit Angabe, ob
und event, welchenBeitrag zu den Kosten
aä 2 die Eltern zu zahlen in der Lage sind;

Vevingnngen
zur

Aufnahme taubstummerKinder in die
Provinzial-Taubstummenllnstaltender Rhein¬

provinz.

8 1.
Die Aufnahme soll in der Regel nicht vor

dem zurückgelegten ?, Lebensjahreund nicht nach
vollendetem10. Lebensjahreerfolgen.

3 2,
Die Kosten für Verpflegung und Unterricht

bestehen in:
»,) den Pflegekostenvon 300 Mark > für das
d) dem Unterrichtsgelde von 100 Mark Schuljahr.

Die Kosten sind in vierteljährlichen
Raten im Voraus an die Nendantur der
Landesbankder Nheinprouinz,Abtheilung H,
zu Düsseldorfportofrei einzuzahlen;

o) den Kosten für die Bekleidungund Schul¬
bücher, den etwa entstehendenaußergewöhn'
lichen Krankenkostenund denjenigen Ver<
vflegungskosten,welche während der Ferien¬
zeit entstehen, wenn das Kind auf diese
Zeit nicht aus der Anstalt abgeholtwirb-
Diese Kosten sind auf Grund einer Auf¬
stellung des Anstaltsleiters besonders zu
entrichten.

8 3.
Ganze Freistellenwerdenverliehen an Kinder,

deren Aufnahme in eine Anstalt vor der Voll¬
endung des ?. Lebensjahres bei dem Landes¬
hauptmann der Rheinprovinz beantragt ist un
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Begründung.

In den Aufnahmebedingungenwird zunächst eine Erhöhung der Pflege- und Unterrichtskostenauf
400 Mark vorgeschlagen.Die Auslagen des Provinzialverbandes fttr die Anstalten übersteigen
auch diesenBetrag noch bedeutend. In den wenigenFällen, in welchen die Eltern zahlungsfähig
sind und die Pflege- und Unterlichtskosten entrichten, ist daher die Erhöhung gerechtfertigt.

Die anderwcite Reihenfolge der Bedingungen und Voreinstellungder Kosten erscheint
wegender bei Aufzählung der AnmeldepapiereerforderlichenBezugnahme auf die im § 2 auf¬
gezähltenNebenkosten geboten.

Der Zweck des der Stcmpelpflichtunterliegenden,den früherenBedingungenangehängten
Reverses wird durch die in den W 5 und 6e der Bedingungenvorgeschlagenen Bestimmungen
vollständigerreicht. Bei der Zahlungsunfähigkeitder Eltern, die ja auch den Grund zur Gewährung
der Freistellebildete, konntebisher von der im Revers enthaltenenBefugniß noch niemals praktifch
Gebrauchgemacht werden.

'
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Bisherige Bedin gungen.

ß) eine Erklärung der Eltern über ihre Ver<
pflichtung zur Zahlung des Pflcgesatzes
aä 2 bezw. eines Beitrages zu diesen Kosten
von ..............Mark jährlich;

ii) Angabe der Konfession des Kindes.
2. Die Kostenfür Verpflegungund Unterricht

betragen pro Kopf und Jahr 302 Mark.
3. Ganze und theilweiseFreistellen bestehen

in dem Erlaß jener Kosten (aä 2) bezw. eines
Theiles derselben. Dieselben können verliehen
weidenan Kinder, deren Aufnahmein eine Anstalt
vor ihrem vollendeten 8. Lebensjahre bei dem
üandesdirektorder Rhcinprovinzbeantragt ist und
deren Eltern nach ihren Verhältnissen(zu vergl. 1k)
zur Zahlung eines Pflcgekostenbeitrages beziehungs¬
weise des Pflcgesatzesaußer Stande sind.

4. Von den vorbezeichnetenVergünstigungen
sind gemäß Beschlußdes 26. Rheinischen Provin-
ziallandtcigsdiejenigen Kinder ausgeschlossen,deren
Aufnahmein eine Anstalt erst nach dem vollendeten
8. Lebensjahre beantragt wird. Die Aufnahme
solcher Kinder kann alsdann nur gegenZahlung
der Kostenunter 1 e und 2 erfolgen. Ausnahmen
hiervon sind jedoch zulässig, wenn nachgewiesen
wird, daß das Kind entweder sein Gehör nach
dem 8. Lebensjahreverloren hat, oder die Eltern
nach jener Zeit in die Rheinprovinz zugezogen
sind, oder endlich die Aufnahme aus einem
sonstigen entschuldbarenGrunde unterblieben ist.

Neue Bedingungen.

deren Eltern oder zum Unterhalte verpflichteten
Angehörigenzur Zahlung der Kostenaußer Stande
sind. Im Falle die Eltern nur einen Theil der
Pflege- und Unterrichtskostenbezahlen können,
wird nach Maßgabe der Verhältnisse eine Theil-
Freistelle gewährt.

An Kinder, deren Anmeldung erst nach der
Vollendungdes 7. Lebensjahreserfolgt ist, können
ganze Freistellennur dann verliehenwerden, wenn
sie das Gehör nach diesem Zeitpunkte verloren
haben, oder die Eltern erst nach dieserZeit in
die Rheinprovinzzugezogensind, oder endlich die
Anmeldung aus einem sonstigen entschuldbaren
Grunde unterbliebenist.

8 5.
Freistellen oder Theilfreistellenwerden unter

der Bedingung verliehen, daß die Taubstummen
seitens ihrer Eltern oder Gewalthaber bis M
Entlassung seitens des Anstaltsleiters in den An¬
stalten, welchen sie überwiesen werden, belassen
werden.

Falls diese Bedingungseitens der Eltern oder
Gewalthaber nicht erfüllt wird, sind die Koste«
der genossenen Pflege und des Unterrichts (§ 2)
oder der Betrag der Ermäßigung dem Provinzial-
vcrband zu ersetzen.

§ 6.
Dem Aufnahmcantragsind beizufügen:

») der ausgefüllte Fragebogennach dem von dem
Landeshauptmann vorgeschriebenenMuster;

d) der Impfscheindes Kindes;
ferner, soweit eine Freistellenicht bean¬

tragt wird:
o) eine Erklärung des Vaters oder Vormundes

des Taubstummen über die Verpflichtung
zur Zahlung des Pflege- und Untcnichts-
geldes oder eines Beitrages zu demselben
und der unter § 2o außerdembezeichneten

Begründung.
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Bisherige Bedingungen. Neue Bedingungen.

Revers. Kosten. (Diese Erklärung ist mit amtlicher
Beglaubigung der Unterschriftzu versehen);

außerdem, wenn für das Kind eine
Theilfreistellebeantragt wird:

ä) eine genaue Darlegung der Vermögens-,
Steuer-, Familien- und Erwerbsverhiiltnisse
der Eltern des Taubstummen mit der An¬
gabe, welchen Beitrag sie zu den Kosten
zu zahlen in der Lage sind;

e) eine Bescheinigungdes Bürgermeisteramtes,
daß der Vater oder Vormund des Taub¬
stummen über den Inhalt des ß 5 belehrt
sei und sich bereit erklärt habe, die darin
aufgestelltenVerpflichtungenzu erfüllen;

l) eine Vefcheinigungdes Bürgermeisteramtes
über die fubsidiarische Verpflichtung der
Gemeinde zur Deckung der unter 8 2o
bezeichnetenKosten, insoweit letztere nicht
dem Landarmenverbande zur Last fallen.

Beim Eintritte des taubstummen Kindes hat
dasselbe folgende Kleidungsstücke mitzubringen:

».) männliche Taubstumme:
2 vollständige gute Anzüge,
2 Kopfbedeckungen,
2 Paar Schuhe oder Stiefel,
2 Halstücher,
4 Paar Strümpfe,
6 Tafchentücher,
6 Hemden;

K) weibliche Taubstumme:
Die vorgenannten Kleidungsstücke und 2 Unter¬

röcke.
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